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Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB vom 13.04.2022 bis zum 13.05.2022 (einschließlich)     
abwägungsrelevante Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
                            
Lfd. 
Nr.  

Behörden /  
Träger öffentlicher Belange Stellungnahme Beschlussvorschlag 

1.  Westnetz GmbH 
Schreiben vom 19.04.2022 

Wir weisen darauf hin, dass sich innerhalb bzw. am 
Rande des Geltungsbereiches des o.g. Bebauungs-
planes, 1 kV-, 10 KV, Ortsnetzstation, Straßenbe-
leuchtungskabel und Gasleitungen befinden.  
Maßnahmen, die den ordnungsgemäßen Bestand und 
Betrieb der Leitungen beeinträchtigen oder gefährden, 
dürfen nicht vorgenommen werden. Für den Dienst-
gebrauch und zur Berücksichtigung bei Ihren weiteren 
Planungen, übersenden wir Ihnen einen Planaus-
schnitt, aus dem der Leitungsbestand ersichtlich ist. 
 
Weitere Bedenken und Anregungen werden nicht gel-
tend gemacht. 
 
Diese Stellungnahme erfolgt für das 0,4-l0kV-
Verteilnetz und das 30kV-Netz als Eigentümerin, für 
das Gas-Verteilnetz im Namen und Auftrag der „Teu-
toburger Energie Netzwerk eG" und für Steuer-/Fern-
Meldekabel im Namen und Auftrag der „Westnetz 
Kommunikationsleitungen GmbH & Co. KG". 
 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Da die bestehenden Leitungsnetze im Straßen-
raum der „Robert-Bosch-Straße“ verlaufen, ist 
eine Beeinträchtigung der Leitungen nicht zu 
vermuten. 
 

2.  Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienst-
leistungen der Bundeswehr 
Schreiben vom 14.04.2022 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen nä-
her beschriebene Planung werden Belange der Bun-
deswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 
Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der 
Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine 
Einwände. 

Der Hinweis, dass durch die Planung Belange der 
Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt 
werden und vorbehaltlich der gleichbleibenden 
Rechtslage die Bundeswehr keine Einwände äu-
ßert, wird zur Kenntnis genommen.  
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Die von Ihnen beabsichtigte(n) Maßnahme(n) befindet 
/ befinden sich 
 
- im Bereich militärischem Luftverkehrs Tiefflug Jet 
Die Belange der Bundeswehr sind somit ggf. mehr-
fach berührt 
 
Ich weise darauf hin, dass sich Ihr Plangebiet im Be-
reich eines militärischen Fluggebietes befindet. Hier 
ist mit Lärm- /und Abgasimmissionen zu rechnen. 
 

3.  Landesbetrieb Wald und 
Holz, Regionalforstamt 
Münsterland 
Schreiben vom 25.04.2022 

Gegen oben genannte Planung bestehen aus Sicht 
des Regionalforstamtes Münsterland grundsätzlich 
keine Bedenken. 
Der angrenzende Wald im Osten soll durch den an-
grenzenden BBPL umgewandelt werden. Dies ist bis-
lang nicht erfolgt. 
Sollte es bei der Waldfläche nicht zu einer Umwand-
lung kommen, sind entsprechende Abstände zum 
geplanten Gebiet einzuhalten. 
 

Der Hinweis, dass grundsätzlich keine Bedenken 
bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der angrenzende Bebauungsplan „Robert-
Linnemann-Straße – 9. Änderung“ hat bereits im 
September 2021 Satzungsbeschluss erhalten, so 
dass von einer Rodung und Umwandlung der 
Waldflächen auszugehen ist. Eine Einhaltung der 
zum Wald erforderlichen Abstände erübrigt sich 
damit. 
 

4.  Wasser- und Bodenverband 
Sassenberg - Füchtorf 
Schreiben vom 13.04.2022 

Zum Zwecke der Entwicklung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Schaffung weiterer gewerb-
lich genutzter Gebäude betreibt die Stadt Sassenberg 
das o.g. Verfahren. Da die Belange des Wasser- und 
Bodenverbandes durch das o.g. Vorhaben nicht be-
troffen sind, werden keine Bedenken gegen das Vor-
haben vorgetragen. 
 
Ich weise jedoch darauf hin, dass der rechtskräftige 
Bebauungsplan eine Überplanung des Gewässers 8- 
94 vorsieht. Da es sich aktuell jedoch noch um ein 
Gewässer handelt, obliegt dem Wasser- und Boden-
verband Sassenberg-Füchtorf die Gewässerunterhal-
tung. Der Wasser- und Bodenverband wird daher auf 

 
 
Der Hinweis, dass die Belange des Wasser- und 
Bodenverbandes nicht betroffen sind und daher 
keine Bedenken gegen das Vorhaben vorgetra-
gen werden, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis, dass es sich bei dem Gewässer 8-
94 um ein bestehendes Gewässer handelt, des-
sen Überplanung vorgesehen wird, wird zur 
Kenntnis genommen.  
Der Hinweis, dass die Gewässerunterhaltung 
dem  Wasser- und Bodenverband Sassenberg-
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der Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Mindest-
abstände jeglicher baulichen Anlagen bestehen. Inso-
fern möchte ich Sie höflich bitten, das wasserrechtli-
che Verfahren zur Aufhebung der Gewässereigen-
schaft des Gewässers 8- 94 zeitnah durchzuführen, 
um die Umsetzung des Bebauungsplans nicht unnötig 
zu verkomplizieren. 
Sie erhalten dieses Schreiben ausschließlich in digita-
ler Ausführung. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich 
gerne an mich. 
 

Füchtorf obliegt und die  Einhaltung der gesetz-
lich vorgegebenen Mindestabstände jeglicher 
baulichen Anlagen einzuhalten sind, wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Die Stadt Sassenberg wird zeitnah einen wasser-
rechtlichen Antrag zur Aufhebung des Gewässer-
status bei der Unteren Wasserbehörde einrei-
chen. Eine entsprechende Ergänzung wird in der 
Begründung (Wasserwirtschaftliche Belange) 
redaktionell aufgenommen. 
 

5.  GASCADE Gastransport 
GmbH 
Schreiben vom 27.04.2022 

Wir, die GASCADE Gastransport GmbH, antworten 
Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anla-
genbetreiber WINGAS GmbH, NEL Gastransport 
GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG. 
Die vorgenannten Anlagenbetreiber, deren Anlagen 
von Ihrer Maßnahme zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
betroffen sind, werden in der nachfolgenden Tabelle 
aufgeführt. 
Zur Vereinfachung benennen wir unsere nachfolgend 
genannten Anlagen so weit möglich im weiteren 
Schreiben nicht einzeln, sondern allgemein als Anla-
gen. Als unsere Anlagen bezeichnen wir die Gesamt-
heit der zu schützenden Erdgashochdruckleitungen, 
LWL-Kabel und Begleitkabel. 
Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine 
Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, 
dass von der o. g. Maßnahme unsere nachfolgend 
aufgeführten Anlagen betroffen sind: 
 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Da die bestehenden Stickstoffleitung im Süden 
des Plangebietes außerhalb der überbaubaren 
Fläche verläuft, sind Beeinträchtigungen der Lei-
tungen nicht zu vermuten. 
Die Auflagen und Hinweise der GASCADE Gas-
transport GmbH zum Schutz der Erdgashoch-
druckleitungen werden im Rahmen der Umset-
zung beachtet. 
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6.  Kreis Warendorf, 
Schreiben vom 12.05.2022 

Untere Naturschutzbehörde: 
 
Zu dem o.g. Vorhaben nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Gegen die geplante Änderung des Bebauungsplans 
bestehen aus naturschutzrechtlicher Sicht keine Be-
denken. Ich stimme den Ergebnissen der Arten-
schutzprüfung zu, dass durch die geplante Änderung 
keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände aus-
gelöst werden. 
 
 
Amt für Umweltschutz: 
 
Untere Wasserbehörde – Wasserwirtschaft und 
Gewässerschutz: 
Der Planung wird inhaltlich zugestimmt. 
 
Untere Bodenschutzbehörde: 
Weder das Kataster des Kreises über altlastverdächti-
ge Flächen und Altlasten noch das Verzeichnis über 
Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Boden-
veränderungen enthalten zur Zeit Eintragungen im 
Plangebiet/Änderungsbereich und im Untersuchungs-
gebiet der Umweltprüfung. 
 
Auch darüber hinaus liegen hier keine Anhaltspunkte 
vor, die den Verdacht einer Altlast oder schädlichen 
Bodenveränderung begründen. 
 
Bezüglich der Umweltprüfung werden Belange des 
Bodenschutzes in der Begründung /im Umweltbericht 
auch vom Umfang und Detaillierungsgrad her in aus-
reichendem Maße berücksichtigt. Ergänzungen sind 
aus meiner Sicht nicht erforderlich 
 

 
 
 
 
Der Hinweis, dass gegen die Planung keine Be-
denken bestehen und den Ergebnissen der Ar-
tenschutzprüfung zugestimmt wird, wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis, dass der Planung inhaltlich zuge-
stimmt wird, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis, dass keine Informationen zu Altlas-
ten vorliegen, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis, dass die Belange des Bodenschut-
zes in ausreichendem Maße berücksichtigt wor-
den sind, wird zur Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis, dass es keine ernst zu nehmenden 
Hinweise auf Vorkommen von FFH-Arten gibt, 
wird zur Kenntnis genommen. 
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Von folgenden Trägern öffentlicher Belange wurden in ihren Schreiben keine Anregungen und Bedenken vorgebracht: 
 

- Thyssengas GmbH, Schreiben vom 14.04.2022 
- PLEdoc GmbH, Schreiben vom 13.04.2022 
- Westnetz GmbH (Erdgashochdruckleitungen), Schreiben vom 02.05.2022 
- Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Schreiben vom 20.04.2022 
- Stadt Versmold, Schreiben vom 21.04.2022 
- Evangelische Kirchengemeinde Sassenberg, Schreiben vom 12.04.2022 
- Bezirksregierung Münster, Dez. 33.3 - Flurbereinigung, Schreiben vom 25.04.2022 
- Bezirksregierung Münster, Dez. 54 - Wasserwirtschaft, Schreiben vom 03.05.2022 
- Wasserversorgung Beckum GmbH, Schreiben vom 06.05.2022 
- Strassen NRW, Schreiben vom 11.05.2022 
- Handwerkskammer Münster, Schreiben vom 03.05.2022 
- Industrie- und Handelskammer, Schreiben vom 13.05.2022 
 

 
 

 
 
Bearbeitet im Auftrag der Stadt Sassenberg 
Coesfeld, im Mai 2022 
 
WOLTERS PARTNER 
Stadtplaner GmbH 
Daruper Straße 15 · 48653 Coesfeld 


